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Betreff: Überklettern des Bolzgitters
Ihr Schreiben vom 11. Mai 2004 an meinen Rechtsanwalt, Herrn Reuter

Sehr geehrte Frau Worring,

wie Sie wissen, wird das Gitter auf dem Bolzplatz Roßbachstraße auch außerhalb der Nut-
zungszeiten immer wieder überklettert und zum Bolzen benutzt. Es ist uns als Anwohnern
nicht zuzumuten, in unserer Freizeit immer wieder auf den Spielplatz zu laufen. Daher hat
mein Rechtsanwalt Sie aufgefordert, die Umzäunung des Bolzplatzes mit Vorrichtungen zu
versehen, die ein Überklettern verhindern. Dies ist z. B. durch abgewinkelte Aufsätze auf den
vorhandenen Zaun möglich.

Darauf antworteten Sie meinem Rechtsanwalt mit Schreiben vom 11. Mai 2004 (Bearbeiter:
Herr Hinkemeyer): "Ihrer Forderung, das Überklettern des Ballfangzaunes durch eine bauli-
che Veränderung zu verhindern, kann ich aufgrund der gültigen DIN- und EN-Normen nicht
entsprechen."

Die für Spielplätze maßgeblichen Normen habe ich inzwischen im Wortlaut durchgesehen:

DIN EN 1176-1: Spielplatzgeräte. Teil 1: Allgemeine sicherheitstechnische Anforderun-♦
gen und Prüfverfahren.
DIN EN 1176-2: Spielplatzgeräte.  Teil 2: Zusätzliche besondere sicherheitstechnische♦
Anforderungen und Prüfverfahren für Schaukeln.
DIN EN 1176-3: Spielplatzgeräte.  Teil 3: Zusätzliche besondere sicherheitstechnische♦
Anforderungen und Prüfverfahren für Rutschen.
DIN EN 1176-4: Spielplatzgeräte.  Teil 4: Zusätzliche besondere sicherheitstechnische♦
Anforderungen und Prüfverfahren für Seilbahnen.
DIN EN 1176-5: Spielplatzgeräte.  Teil 5: Zusätzliche besondere sicherheitstechnische♦
Anforderungen und Prüfverfahren für Karussells.
DIN EN 1176-6: Spielplatzgeräte.  Teil 6: Zusätzliche besondere sicherheitstechnische♦
Anforderungen und Prüfverfahren für Wippen.
DIN EN 1176-7: Spielplatzgeräte. Teil 7: Anleitung für Installation, Inspektion, Wartung♦
und Betrieb

Seite 1



DIN EN 1177: Stoßdämpfende Spielplatzböden. Sicherheitstechnische Anforderungen♦
und Prüfverfahren
DIN 18034: Spielplätze und Freiräume zum Spielen. Anforderungen und Hinweise für die♦
Planung und den Betrieb.
DIN 33942: Barrierefreie Spielplatzgeräte. Sicherheitstechnische Anforderungen und♦
Prüfverfahren.

Ergebnis: Es widerspricht in keiner Weise den obigen Normen, das Gitter des Bolzplatzes
unüberwindbar zu machen. Offensichtlich hat uns Ihr Bearbeiter Herr Hinkemeyer falsch in-
formiert, obwohl er als Spielplatz-Experte mit den einschlägigen Normen vertraut ist. Ich
muß Sie bitten, sich die Normen selbst einmal anzuschauen. Ich habe bereits einen Bolzplatz
besichtigt, auf dem das Gitter gegen Überklettern gesichert ist.

Mit freundlichen Grüßen

Alfred Bomanns
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